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Tagesordnung: 

Parlamentarische Informationsreise des Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 

 

Den Auftakt der 53. Sitzung am 5. Mai 2025 bildet ein Briefing durch den deutschen Botschafter 

in Prag, Andreas Künne. In der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität trifft der 

Ausschuss mit der Prodekanin für Internationales, Dr. Magdalena Pfeiffer, und dem Leiter des 

Büros für Internationales, Dr. David Kohout, zu einem Gespräch über die Juristenausbildung in 

Tschechien zusammen. Anschließend tauscht der Ausschuss sich mit Dr. Veronika Bilková, der 

Leiterin des Instituts für Völkerrecht und des Zentrums für Konflikt- und Postkonfliktstudien, aus. 

Am Nachmittag führt der Ausschuss ein Gespräch mit Jan Marian, Vizeminister des tschechi-

schen Außenministeriums; am Abend begegnet er Lenka Stryalová, der Geschäftsführerin der 

Organisation „Hlídač státu“, deren Ziel es ist, den Umgang von Politik und Verwaltung mit Steu-

ermitteln und die Vergabe öffentlicher Aufträge transparent zu machen. 

* 

Die 54. Sitzung am 6. Mai 2025 beginnt mit einem Fachgespräch mit Karel Dvořák, Vizeminister 

des tschechischen Justizministeriums. Im Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen 

Republik tauscht er sich mit Mitgliedern des dortigen Ausschusses für Rechts- und Verfassungs-

fragen unter Vorsitz von Radek Vondráček aus. Zum Abschluss des Besuchs in Prag besichtigt 

der Ausschuss die Deutsche Botschaft Prag. Anschließend reist er nach Wien weiter. 

* 

In der 55. Sitzung am 7. Mai 2025 führt der Ausschuss ein Gespräch mit Lisa Fellhofer, Direktorin 

des Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politischen Extremis-

mus (Dokumentationsstelle Politischer Islam). Anschließend tauscht er sich mit Martina Jacobs, 

der Leiterin der Geschäftsstelle des Datenschutzbeauftragten der Stadt Wien, aus. Am Nachmit-

tag kommt der Ausschuss zu einem Briefing mit dem Gesandten der Deutschen Botschaft Wien, 

Dr. Klaus Vietze, zusammen. Ferner spricht er mit Dr. Nikolaus Forgó, dem Leiter des Instituts 

für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien. 

* 

In der 56. Sitzung am 8. Mai 2025 spricht der Ausschuss im Gebäude des österreichischen Parla-

ments mit Obmannstellvertrerin Selma Yildirim und weiteren Mitgliedern des Justizausschusses 

des Nationalrates. Anschließend kommt er zu einem ausführlichen Austausch zu Themen der 

Justizdigitalisierung mit den Direktorinnen des Legal Tech Centers der Wirtschaftsuniversität 

Wien, Sophie Martinetz und Dr. Claudia Wutscher, zusammen. 

* 
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In der 57. Sitzung am 9. Mai 2025 führt der Ausschuss ein Gespräch mit Vertretern des öster-

reichischen Bundesministeriums für Justiz.  

Dieses Gespräch wird auf Wunsch des Ausschusses ausführlich protokolliert.  

Seitens des Bundesministeriums der Justiz nehmen Christian Gesek, Leiter der Abteilung für 

Rechtsinformatik, Informations- und Kommunikationstechnologie, und Martin Hackl, Chief Di-

gital Officer, teil. 

Organisation der Informations- und Kommunikationstechnologie in der österreichischen Justiz 

Zur Einführung legt Vors. Abg. Christoph Plett (CDU) dar, Anlass für den Besuch des Ausschusses 

in Wien sei die Erkenntnis, dass Österreich bei der Verwaltungs- und Justizdigitalisierung deut-

lich weiter sei als Deutschland. Von Interesse für den Ausschuss sei insbesondere, wie man in 

einem Bundesstaat einheitliche informationstechnische Systeme entwickeln und organisieren 

könne. 

Herr Gesek erwidert, zwar sei auch Österreich föderal strukturiert. Die Vereinheitlichung der 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) werde jedoch dadurch erleichtert, dass die 

Zuständigkeit für den Justizbereich allein auf der Bundesebene liege. Sie sei für die Gesetzge-

bung im Justizbereich zuständig, und alle ordentlichen Gerichte seien Einrichtungen des Bundes. 

Im Folgenden führen die Herren Gesek und Hackl den Ausschuss auf Grundlage einer Präsenta-

tion, die dieser Niederschrift als Anlage beigefügt ist, in das Thema „E-Justiz in Österreich“ ein. 

Darüber hinaus trägt Herr Hackl vor, die zentrale Zuständigkeit für die Informations- und Kom-

munikationstechnologie in der österreichischen Justiz liege beim Bundesministerium für Justiz 

und seiner Abteilung für Rechtsinformatik. Die Abteilung befasse sich insbesondere mit der IT-

Strategie und dem Management der IT-Architektur. Sie sei die Schnittstelle zwischen dem Bun-

desministerium und den Praktikern. 

An jedem der vier österreichischen Oberlandesgerichte - in Graz, Innsbruck, Linz und 

Wien - gebe es ein IT-Schulungszentrum und eine IT-Administration. An den Oberlandesgerich-

ten gebe es somit dezentrale Anlaufstellen für Fragen der IT, an die sich die Mitarbeiter aller 

Gerichte mit Fragen, Wünschen und Vorschlägen wenden könnten. Für den Strafvollzug gebe es 

einen zentralen IT-Helpdesk und eine zentrale IT-Administration. 

Die IT-Administrationen seien für die einheitliche Ausstattung der Gerichte und Justizanstalten 

mit Hard- und Software verantwortlich. In jeder örtlichen Dienststelle gebe es einen IT-Leitbe-

diener, der den Kontakt zur IT-Administration halte. 

Die Kompetenz für den Softwareentwicklung und für den Betrieb der IT-Systeme sei seit 1997 

im Bundesrechenzentrum (BRZ) gebündelt. Dieses sei als Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

organisiert, die im alleinigen Eigentum der Republik Österreich stehe. Das BRZ sei nicht nur für 

die Justiz, sondern die gesamte Bundesverwaltung zuständig. Die einzelnen Ressorts könnten im 

Wege in Inhouse-Vergabe Aufträge an das BRZ erteilen, ohne dass eine Ausschreibung erforder-

lich sei. Auch die Kontinuität der Aufgabenwahrnehmung werde auf diese Weise sichergestellt. 

Es gebe keine wechselnden Dienstleister, sondern feste Ansprechpartner. 
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Die Unabhängigkeit der Justiz von der Exekutive werde durch eine sogenannte Justizdomäne im 

BRZ und eine klare personelle Trennung gesichert. Im vergangenen Jahr seien 96 agile IT-Jus-

tizprojekte abgeschlossen worden. 

Abg. Constantin Grosch (SPD) fragt, ob diese Projekte allein vom BRZ oder auch von externen 

Partnern durchgeführt worden seien. 

Herr Hackl antwortet, all diese Projekte seien von den knapp 250 Mitarbeitern der Justizdomäne 

umgesetzt worden. Die Funktion des Auftraggebers und der fachlichen Projektleitung liege je-

weils bei der Abteilung für Rechtsinformatik des Bundesministeriums. 

Gewinnung und Vergütung von IT-Fachkräften 

Abg. Jan Schröder (SPD) weist darauf hin, dass es dem öffentlichen Dienst in Deutschland 

schwerfalle, IT-Fachkräfte zu gewinnen, was mit der Vergütungsstruktur zusammenhänge. 

Herr Gesek erläutert, das BRZ habe interne und externe Mitarbeiter. Interne Mitarbeiter hätten 

den Vorteil eines festen Arbeitsverhältnisses. Externe Dienstleister würden je nach Bedarf bei-

gezogen; dann würden marktübliche Stundensätze gezahlt. 

Herr Hackl ergänzt, für die eigenen Mitarbeiter des BRZ gelte ein besonderer Kollektivvertrag 

(Tarifvertrag). Dadurch sei das BRZ im Vergütungsbereich flexibler als die Behörden. Dennoch 

seien die Gehälter beim BRZ nicht ganz so hoch wie in der freien Wirtschaft. Für eine Anstellung 

beim BRZ spreche aber neben dem Gehalt auch die Sicherheit des Arbeitsverhältnisses. 

Darüber hinaus strebe die österreichische Bundesregierung seit einigen Jahren an, wieder mehr 

IKT-Kompetenz in den Bundesministerien selbst und nicht nur im BRZ vorzuhalten. Um den Bun-

desdienst für IT-Fachkräfte attraktiver zu machen, sei ein neues Gehaltsschema (Richtverwen-

dung IT, RIVIT) entwickelt worden. Die darin vorgesehenen Gehälter lägen allerdings immer 

noch deutlich unter dem Marktniveau. 

Automatisierung und Digitalisierung des Grundbuchs 

Auf eine Frage des Vors. Abg. Christoph Plett (CDU) hin berichtet Herr Gesek, der Grundstein 

für die Justizdigitalisierung in Österreich sei die Automatisierung des Grundbuchs gewesen. 

Schon ab 1980 seien die Grundbuchdaten vom Papier in eine Datenbank überführt und damit 

die Möglichkeit geschaffen worden, diese Daten von ganz Österreich aus abzufragen. - Herr 

Hackl fügt hinzu, seit 2006 würden auch die Grundakten elektronisch geführt. Ein Scan der Ur-

kunde diene seitdem als rechtsverbindlicher Ersatz der Urkunde. In diese elektronischen Akten 

könnten zum Beispiel die Notare Einsicht nehmen. Grundbuchanträge würde in strukturierter 

Form gestellt. Das Gericht brauche diese Anträge dann nur zu kontrollieren und freizugeben. 

Digitalisierungsinitiative „Justiz 3.0“ - digitale Aktenführung 

Abg. Ulf Prange (SPD) sagt, in Niedersachsen gebe es mit dem Zentralen IT-Betrieb (ZIB) Nieder-

sächsische Justiz einen einheitlichen IT-Dienstleister für alle Gerichte und Staatsanwaltschaften. 

Die Nutzer seien jedoch nicht immer mit den Leistungen des ZIB und der Performance der IT-

Systeme zufrieden. Der Abgeordnete fragt, wie man in Österreich dafür Sorge trage, dass die 
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Anliegen aller Beschäftigtengruppen - nicht nur die der Richter und Staatsanwälte, sondern auch 

die der Bürokräfte - von den zentralen Instanzen wahrgenommen würden. 

Herr Hackl legt dar, seit 2013 laufe die Digitalisierungsinitiative „Justiz 3.0“, dessen Ziel eine 

durchgängig digitale Aktenbearbeitung sei. Dabei liege ein Schwerpunkt darauf, die Nutzer so 

einzubeziehen, dass das sich ergebende System größtmögliche Akzeptanz finde. 

Herr Gesek führt aus, bis 2013 habe die Automation vor allem den Bereich der Kanzleikräfte und 

des Unterstützungsapparates betroffen. „Justiz 3.0“ hingegen betreffe auch und gerade die so-

genannten Entscheidungsträger, die Richter und Staatsanwälte. Diese genössen bei der Erfül-

lung ihrer Aufgaben eine verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit. Es sei daher in be-

sonderem Maße darauf angekommen, sich das Vertrauen dieser Benutzergruppe zu erarbeiten. 

Von Vorteil sei dabei, dass es sich bei den akademisch qualifizierten Bediensteten des Bundes-

ministeriums um ehemalige Richter oder Staatsanwälte handele. Das gelte auch für die Abtei-

lung für Rechtsinformatik. Alle Führungskräfte dieser Abteilung seien also ehemalige Praktiker, 

und sie stünden im Austausch mit den gegenwärtigen Praktikern. Dadurch sei sichergestellt, 

dass man der Praxis keine IT-Lösungen „vom Reißbrett“ überstülpe. 

Schwerpunkte von „Justiz 3.0“ seien zum einen die Digitalisierung des justizinternen Workflows, 

zum anderen das Handling und Management digitaler Inhalte. Hierzu habe man in den Jahren 

2013 und 2014 mehr als 100 Praktiker aus allen Bereichen der Justiz gebeten, in einer Vielzahl 

von Arbeitsgruppen die Wünsche der Praxis an die künftige IKT darzulegen.  

Ein Ergebnis dieses Prozesses sei gewesen, dass kein Weg an einer komplett digitalen Akten- und 

Verfahrensführung vorbeiführe. Dabei sei klar gewesen, dass man die dafür notwendigen Sys-

teme nicht „von der Stange“ kaufen könne, sondern erst noch entwickeln müsse. Damit sei die 

Chance verbunden gewesen, diese Lösungen unter Einbeziehung der Praktiker zu erarbeiten.  

Vom Jahre 2016 an sei eine vorläufige Version der digitalen Akte von freiwilligen Nutzern 

(„friendly users“) an vier Pilotgerichten erprobt worden. Das Pensum dieser Nutzer sei hierzu 

vorübergehend reduziert worden. Auf der Basis des Feedbacks der Nutzer sei die Lösung dann 

stetig weiterentwickelt worden. Dieser Prozess sei bis heute nicht abgeschlossen.  

Für die Digitalisierung jeder Verfahrensgattung werde ein sogenanntes Kernteam mit ausge-

wählten Anwendern aus der Praxis gebildet, das regelmäßig mit der Zentrale zu einem Aus-

tausch zusammenkomme. So sei es der Zentrale über die Jahre gelungen, sich das Vertrauen der 

Entscheidungsträger an der Basis zu gewinnen. 

Dieser Prozess sei dennoch nicht ohne gewisse Friktionen abgelaufen. Denn viele Entscheidungs-

träger seien ziemlich traditionsbewusst und hätten sich nicht vorstellen können, ohne Papier-

akte zu arbeiten. Deshalb sei man anfangs manchen Kompromiss eingegangen. 

In der Coronazeit aber sei die Möglichkeit, Akten zu Hause statt im Büro zu bearbeiten, viel stär-

ker als zuvor genutzt worden. Im Homeoffice sei der Vorteil der elektronischen Akte gegenüber 

der Papierakte für viele Entscheidungsträger sehr spürbar geworden. Das habe der Digitalisie-

rungsinitiative einen deutlichen Schub gegeben. Seitdem habe sich die Mehrheit der Entschei-

dungsträger gewünscht, möglichst bald weitere Verfahrensarten auf digitale Bearbeitung umzu-

stellen. Nur eine verschwindende Minderheit wolle noch an der Papierakte festhalten. 
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Die digitale Akte bedeute auch einen großen Fortschritt im Hinblick auf die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, weil die Entscheidungsträger jetzt flexibel von zu Hause aus arbeiten könnten, 

ohne stapelweise Papierakten transportieren zu müssen. 

Es sei vorgesehen, bis Ende 2025 sämtliche Verfahren an allen Gerichten und Staatsanwaltschaf-

ten vollständig auf digitale Akten- und Verfahrensführung umzustellen. Im Jahre 2026 sollten 

also neu eingehende Fälle in allen 60 Verfahrensarten digital geführt werden; Papierakten werde 

es dann nur noch bei Altfällen gegeben. 

Vors. Abg. Christoph Plett (CDU) erkundigt sich, ob die digitale Aktenführung es den Rechtsan-

wälten ermögliche, Einblick in den Stand eines Gerichtsverfahrens zu nehmen. 

Herr Gesek antwortet, die Möglichkeit einer elektronischen Akteneinsicht gebe es in Österreich 

schon seit Längerem. Vor „Justiz 3.0“, also vor der Einführung der verbindlichen digitalen Akte, 

hätten die Rechtsanwälte bei der elektronischen Akteneinsicht aber manchmal nur einen Teil 

der Schriftstücke vorgefunden. Um sich zu vergewissern, dass ihnen kein relevantes Schriftstück 

entgehe, hätten die Anwälte dann oftmals zum Telefonhörer gegriffen und die Kanzlei des Ge-

richts gefragt, ob zusätzliche Unterlagen nur in Papierform vorlägen.  

Seit der Einführung der verbindlichen digitalen Akte könne der Rechtsanwalt sicher sein, dass 

alle das Verfahren betreffenden Schriftstücke in der elektronischen Akte enthalten seien, und 

er könne die Akteneinsicht über die Plattform justizonline.gv.at bewerkstelligen. Von der Mög-

lichkeit elektronischer Akteneinsicht werde seitdem viel häufiger Gebrauch gemacht. 

Beschleunigung von Arbeitsabläufen und Gerichtsverfahren 

Abg. Evrim Camuz (GRÜNE) will wissen, ob die Einführung der digitalen Akten die Arbeitsabläufe 

messbar beschleunigt und das Personal entlastet habe, zum Beispiel durch den Wegfall telefo-

nischer Rückfragen, oder ob es im Gegenteil zu einer Mehrbelastung gekommen sei, etwa in der 

Umstellungsphase. 

Herr Hackl erwidert, tatsächlich habe man anfangs befürchtet, dass der Arbeitsaufwand zuneh-

men werde, zum Beispiel durch das Scannen auf Papier eingereichter Schriftstücke. Dieser Punkt 

sei jedoch dadurch entschärft worden, dass inzwischen das allermeiste elektronisch eingereicht 

werde. Auch sonst gebe es keine großen Zusatzbelastungen. 

Es sei auch nicht das Ziel der digitalen Akte, Personal abzubauen. Das Kanzleipersonal werde 

weiterhin benötigt, zum Beispiel um die digitalen Akten zu strukturieren und die einzelnen 

Schriftstücke sinnvoll zu benennen. Das erleichtere den Entscheidungsträgern die Arbeit mit den 

digitalen Akten und schaffe Freiräume für komplexere Verfahren. 

Herr Gesek fügt hinzu, die Umstellung auf die digitale Akte habe jeweils nur neue Verfahren 

betroffen. Die bereits laufenden Verfahren seien auf Papier zu Ende geführt worden. Dadurch 

habe sich ein fließender Übergang von der alten zur neuen Art der Aktenführung ergeben. Die 

Mehrbelastung in der Umgewöhnungsphase sei deshalb sehr überschaubar geblieben. 

Abg. Evrim Camuz (GRÜNE) berichtet, in dem gestrigen Gespräch mit dem Ausschuss habe Frau 

Martinetz mit dem geflügelten Wort „justice delayed is justice denied“ auf die Bedeutung einer 

zügigen Arbeitsweise der Justiz hingewiesen. Die Abgeordnete fragt, ob der Automatisierungs- 
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und Digitalisierungsprozess zu einer spürbaren Beschleunigung gerichtlicher Verfahren geführt 

habe. 

Herr Hackl antwortet, seitens der Gerichte und Staatsanwaltschaften werde dem Justizministe-

rium immer wieder zu verstehen gegeben, dass die Digitalisierung zu einer deutlichen Beschleu-

nigung und Vereinfachung der Abläufe geführt habe. Wenn sich ein Digitalisierungsschritt „ein-

geschwungen“ habe, könne man auch eine Verkürzung der Verfahrensdauern messen. 

Hardwareausstattung 

Auf eine Frage der Abg. Martina Machulla (CDU) hin erläutert Herr Hackl, die Hardwareausstat-

tung der Richter werde alle vier bis fünf Jahre erneuert. Desktoprechner seien nicht mehr üblich. 

Kern der gegenwärtigen Ausstattung seien Convertible-Geräte, also Notebook-Rechner, deren 

Bildschirm ganz herumgeklappt werden könne, sodass man damit auch wie mit einem Tablet 

arbeiten könne. Ein solches Gerät koste 900 Euro. Als Betriebssystem werde Windows verwen-

det, es laufe die übliche Anwendungssoftware. Mit diesem Rechner könne der Richter sowohl 

im Büro oder zu Hause als auch im Gerichtssaal arbeiten. Den Rechner könne er am Arbeitsplatz 

oder im Saal jeweils an eine Dockingstation anschließen, die mit einer Tastatur, einer Maus und 

zwei großen Bildschirmen verbunden sei. Zum Drucken, Kopieren und Scannen stünden Multi-

funktionsgeräte zur Verfügung. Mit dem Notebook könne auch offline gearbeitet werden; die 

digitalen Akten, die der Entscheidungsträger zu bearbeiten habe, würden hierzu auf dem Note-

book repliziert. 

Zur medientechnischen Grundausstattung der Verhandlungssäle gehörten neben der geschil-

derten Ausstattung des Richters Bildschirme auf den Tischen der Parteien und auf dem Zeugen-

tisch. Diese Monitore könnten vom Richterplatz aus angesteuert werden. So könne der Richter 

einem Zeugen zum Beispiel ein digitales Dokument vorhalten. Alternativ sei es möglich, die Säle 

mit Wandmonitoren auszustatten. Die Ausstattung eines Saales koste 10 000 bis 14 000 Euro. 

„Lessons learned“ 

Abg. Evrim Camuz (GRÜNE) erkundigt sich nach aus Sicht des Ministeriums wichtigsten Erkennt-

nissen aus dem Prozess der Digitalisierung der österreichischen Justiz. 

Herr Gesek nennt hier folgende Punkte: 

1.  Ein wichtiger Erfolgsfaktor sei die agile Vorgehensweise bei Softwareentwicklung unter fort-

laufender Einbindung von Vertretern der Praxis. 

2.  Es reiche nicht aus, wenn sich die für Rechtsinformatik zuständige Organisationseinheit im 

Ministerium mit der Digitalisierung befasse. Auch die übergeordneten Führungskräfte und 

die Hausspitze müssten sich die Digitalisierung auf die Fahne schreiben und sie vorantreiben. 

3.  Digitalisierung müsse mehr sein als die Eins-zu-eins-Übertragung von Abläufen aus der Ära 

des Papiers in die Informationstechnik. Digitalisierung müsse vielmehr als Hebel der Erneue-

rung verstanden werden, als eine Chance, Abläufe zu überdenken und neu aufzusetzen. 

Hierzu bedürfe es einer engen Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen. 

*** 
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Agenda

1. Begrüßung und Einleitung

2. Der digitale Justizarbeitsplatz – DJAP, Justiz 3.0

3. Elektronischer Rechtsverkehr und JustizOnline

4. Künstliche Intelligenz in der Justiz

5. Ausstattung

6. Rollout – Stand
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Das Unternehmen Justiz
• Gerichte

− Oberster Gerichtshof

− 20 Gerichtshöfe I. Instanz

− 113 Bezirksgerichte

− Bundesverwaltungsgericht

• Staatsanwaltschaften

− Generalprokuratur

− 4 Oberstaatsanwaltschaften

− 17 Staatsanwaltschaften

• Familien und Jugendgerichtshilfen

− 26 Standorte

• Datenschutzbehörde

• Bundesministerium 

• 8.500 Gerichtsbedienstete

– Ca. 2.500 Gerichte und Staatsanwälte

– Ca. 6.000 Beamte und VB‘s

• 3.500 Mitarbeiter Justizanstalten
– Bei ca. 9.900 Insassen

• Jahresbudget
– Ausgaben: 2.397 Mio EUR

– Einnahmen: 1.520 Mio EUR

– IT-Budget:                  44,4 Mio EUR zzgl. Sonderbudgets für Digitalisierung
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IKT-Organisation der Justiz 

~ 40 Agile 
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Justiz  – 

Infrastrukturteam

Rechtsinformatik
CIO, IT-Strategy, 

EAM, eJustice

Infrastructure 
& IT budget

Abteilung für 

Rechtsinformatik

4 x Schulungszentren an den OLG‘s
1 x IT-Helpdesk Strafvollzug

4 x IT-Administrationen an den 
OLG‘s

1 x IT-Administration Strafvollzug

IT-Leitbediener an jeder 
Dienststelle (0,1-1 FTE) 

IT-Architekten

4
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rund
17.500 Nutzer auf 
200 Standorten in 

Österreich

ungefähr 
20.000 
Clients

rund
14.700 

Drucker 

ca. 
470 

Server

in etwa 
20.000 

mailboxes 

Die IKT der österreichischen Justiz in Zahlen

rund
122

IT-Services, davon 
59 Individual-

entwicklungen 

2024
96 

abgeschlossene
agile IT-Projekte 
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Von der Automatisierung zur Digitalisierung der Justiz

Elektronisches
Archiv tritt

gesetzlich in 
Kraft

Grundbuch

1980 1990 2000 20102008200619961987 19971992 20042002 2005 2007

Firmenbuch, 
Elektronischer
Rechtsverkehr

1986

Mahnverfahren

Zivil-
verfahren

VJ – weitere
Gerichts-
verfahren

Start Redesign 
der Verfahrens-

automation 
Justiz

Edikte

Sachverständigen
- und Dolmetscher

Datenbank

Erneuerung des 
Grundbuchs

Europäisches
Mahnverfahren

Elektronischer
Rechtsverkehr

wird
verpflichtend

für Notare und 
Rechtsanwälte

201620142012 2013 2018

Upload 

für 
Sachverständige

Elektronisch
integrierte Assistenz

für die 
Staatsanwaltschaften

(EliAs)

ERV für Alle

Justiz 3.0 
(durchgängiger

digitaler Akt, 
Workflow, 

Aktensystem)

Cross-border 
Video-

conferencing

Handheld

Justiz 3.0 –
Start des 
Piloten

Justiz 3.0 –
Erweiterung
des Piloten

2020 2022

Justiz 3.0 –
laufender

Rollout bei
Gerichten

und Staats-
anwalt-

schaften

Justiz-
forderungs-

management

Verwahrstellen
register

Justiz Online

2024

Pilotierung
Mobiler
Vollzug

Justiz 3.0 –
weiterer
Rollout 

restliche
Verfahren

2026
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Agenda

1. Begrüßung und Einleitung

2. Der digitale Justizarbeitsplatz – DJAP, Justiz 3.0

3. Elektronischer Rechtsverkehr und JustizOnline

4. Künstliche Intelligenz in der Justiz

5. Ausstattung

6. Rollout – Stand

7
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Die Chronologie der Digitalisierungsinitiative Justiz 3.0

8

Start von Arbeits-
gruppen zur Strategie-

findung für eJustiz 2020

Vorlage Endbericht 
Start von Umsetzungs- 

projekten zum Kern 
digitaler Aktenführung

Start Pilotbetrieb 
Cg am HG Wien, 
weitere Budget- 
restriktionen IKT 
(-32 % zu 2017)

Rollout an LGs in Cg*,
Pilotierung am 

BG Meidling in C

2013

2014

2018

2019

Start von Pilot-
betrieben für digitale 
Aktenführung an vier 

Gerichten

2016

Pilotierung Jv am HG Wien 
und Präs am OGH, 

Pilotierung im 
Ermittlungsverfahren

an StA Korneuburg,
Launch von JustizOnline

Rollout an StA/LG im 
Ermittlungs-

verfahren zzgl. HR,
Pilotierung Hv am 

LG Korneuburg

2020

2021

2022   

2017

Stabilität und Performance, 
Budgetrestriktion IKT

(-15% zu 2016)

Rollout HV an LGs, 
Pilotierung digitales 

Rechtsmittelverfahren, 
Pilotierung OStA-

Verfahren

2023

Rollout Mahn-, 
Exekution- und 

Rechtsmittelverfahren 
Pilotierung Insolvenz- / 
Pflegschaftsverfahren

2024

2025

Bundesweite 
digitale Akten- und 
Verfahrensführung

Pilotierung digitales Mahn- 
verfahren und Exekutions- 

verfahren,  Rollout U an 
allen BGs, Rechtsmittel-

verfahren
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Ohne Justiz 3.0

9

Papierakte

Fachanwendung 
zB Verfahrensautomation Justiz (VJ)

Ein-/Auslauffach
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MIT Justiz 3.0

10

2 Monitore2 Monitore
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MIT Justiz 3.0

11

Aufgabenliste 
(Taskmanagement)

Aufgabenliste 
(Taskmanagement)

ersetzt Einlauf-/Auslauffachersetzt Einlauf-/Auslauffach
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MIT Justiz 3.0

12

ersetzt Papieraktersetzt Papierakt

FachanwendungFachanwendung AktensystemAktensystem
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Digitaler Aktenlauf per Taskmanagement
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Digitale Aktenführung mit dem Aktensystem
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Kennzeichnung neuer 
Dokumente im Akt

Persönliche farbliche Kennzeichnung von 
Dokumenten

Persönliche farbliche Markierungen 
innerhalb von Dokumenten

Paralleles Öffnen von Dokumenten

Automatische Kennzeichnung von 
Fundstellen in Rechtsdatenbanken

Digitale Aktenführung mit dem Aktensystem
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Alternatively! =>
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Elektr. Aktenführung im Ministerium mit dem ELAK im Bund

17



bmj.gv.at

Agenda

1. Begrüßung und Einleitung

2. Der digitale Justizarbeitsplatz – DJAP, Justiz 3.0

3. Elektronischer Rechtsverkehr und JustizOnline

4. Künstliche Intelligenz in der Justiz

5. Ausstattung

6. Rollout – Stand

18
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ERV und JustizOnline

Mehr als 1.2 Mio ERV Transaktionen pM

Mehr als 12.000 (eindeutige) Benutzer pM über JO

Mehr als 40.000 elektr. Akteneinsichten pM über JO

JustizOnline (JO): Zugang zu allen Verfahrensarten von 
Gerichten und Staatsanwaltschaften für Bürger, 
Unternehmen und rechtsnahe Berufsgruppen

Elektronischer Rechtsverkehr(ERV): Papierlose, 
strukturierte, elektronische Kommunikation zwischen 
Berufsparteien bzw. deren Vertretern und Justiz

verpflichtend für Rechtsanwälte, Notare, Banken, Versicher-
ungen, gesetzliche Sozialversicherungsträger, 
Rechtsanwaltskammern, Sachverständige, Dolmetscher 

Mehr als 30.000 elektr. Akteneinsichten pM über 
Verrechnungsstellen

https://justizonline.gv.at/jop/web/home
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Agenda

1. Begrüßung und Einleitung

2. Der digitale Justizarbeitsplatz – DJAP, Justiz 3.0

3. Elektronischer Rechtsverkehr und JustizOnline

4. Künstliche Intelligenz in der Justiz

5. Ausstattung

6. Rollout – Stand

20
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Klassische Künstliche Intelligenz in der österreichischen Justiz

Digitaler & physischer Posteingang:
Analyse, Klassifikation und Extraktion von Metadaten aus 
dem Posteingang (ERV & Scans), intelligentes Routing, 
Bezeichnungsvorschläge für Dokumente

Digitale Unterstützung in digitalen Akten:
Intelligente Funktionen in digitalen Akten, z.B. Vorschläge für 
Aktstruktur bei gescannten Papierakten, Erkennung von 
Literaturverweisen

Anonymisierung von Gerichtsentscheidungen:
Erkennung von Namen, Adressen, Rollen bestimmter 
Parteien und deren Stellung im Verfahren und Erstellung 
von Anonymisierungsvorschlägen

Analyse und Aufbereitung von Ermittlungsdaten
Analyse, Klassifizierung und Extraktion von Metadaten 
aus unterschiedlichsten Arten von „Daten”, Erkennung 
von Beziehungen und Kommunikationsabläufen

Chatbots für Bürgerservice-Anfragen
Information und Navigationsunterstützung für 
Rechtssuchende

Spracherkennung, Bilderkennung 
Erkennung von Sprache mit (z.B.) Dragon Natural Speaking, 
Bewegung in Sicherheitsvideos

21
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Ausblick zu aktuellen Projekten mit generativer KI

LLM für Judikatursammlung
Pilotierung von OnPremises LLM‘s zur Schaffung einer 
prompt-basierten Interaktionsmöglichkeit mit der 
justizinternen Entscheidungssammlung. Ausgangsbasis 
für weitere Anwendungsfälle

Transkription / Spracherkennung
Pilotierung verschiedener Ansätze zur effizienten 
Transkription von Diktaten sowie 
Verhandlungsaufzeichnungen

Translation / Übersetzung
Schaffung einer gesicherten Möglichkeit für Übersetzungen 
in Akten sowie als Ausgangsbasis für interne 
Übersetzungsdienste

22

Verknüpfung Judikatursammlung mit digitalen Akten
Kontextbezogener Aufruf der Judikatursammlung 
aus digitalen Akten, Zusammenfassungen, 
Interaktion mit Akten etc.
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Agenda

1. Begrüßung und Einleitung

2. Der digitale Justizarbeitsplatz – DJAP, Justiz 3.0

3. Elektronischer Rechtsverkehr und JustizOnline

4. Künstliche Intelligenz in der Justiz

5. Ausstattung

6. Rollout – Stand
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IT-Arbeitsplatz und Verhandlungssaalausstattung

24

Multifunktionsgerät  
zum Kopieren, 

Drucken und Scannen

Notebook der Richter: 
Lenovo X13 Yoga
(oder bisherige Modelle)



bmj.gv.at

IT-Arbeitsplatz und Verhandlungssaalausstattung

25

Touchpanel
AMX MT-702

i-tec USB 3.0 / USB-C / 
Thunderbolt 3 

Dual Display Dock

Tastatur und Maus

Lautsprecher 
(optional, zumeist am linken 

Richter-Monitor angeschlossen)

Dell Touch-Monitore
P2418HT

(auch für Parteien und Zeugen)
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Agenda

1. Begrüßung und Einführung

2. Der digitale Justizarbeitsplatz – DJAP, Justiz 3.0

3. Elektronischer Rechtsverkehr und JustizOnline

4. Künstliche Intelligenz in der Justiz

5. Ausstattung

6. Rollout – Stand

7. Zusammenarbeit Schweiz – Österreich

26
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Aktueller Stand zum Justiz 3.0 Betrieb

• 160 Dienststellen (100 %): 139 Gerichte, 17 Staatsanwaltschaften sowie GP, OGH, OStA Wien und EUStA zzgl. Justizanstalten

• Mehr als 7.600 Anwender:innen: 1.770 Richter (> 85 %), 660 Staats- und Bezirksanwälte (100 %)

• Mehr als 3,4 Mio. digitale Akten und mehr als 862.000 Verhandlungen in mehr als 750 (95 %) erweiterten Verhandlungssälen 
27
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Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit!

E-Mail-Kontakt: justiz3.0@bmj.gv.at
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